
Viele ländliche Regionen sind mit einer Ausdehnung der Wald-
flächen konfrontiert. Dies wird vor allem dann als problematisch 
empfunden, wenn die betroffenen Räume bereits waldreich sind. 
Zur Steuerung der Waldzunahmedynamik bieten sich verschiede-
ne rechtliche Instrumente an, deren Potenziale derzeit nicht voll 
ausgeschöpft werden. Weiterentwicklungs möglichkeiten bestehen 
insbesondere im Hinblick auf die Normen zur Aufforstungs-
genehmigung. Hier ist ein grundsätzlicher normativer Paradigmen-
wechsel denkbar. Neureglungen könnten aber auch über die Ein-
richtung einer Experimentiergesetzgebung zunächst beispielhaft 
erprobt werden. Der Beitrag entwickelt zudem einen Leitfaden für 
die Beurteilung einer „erheblichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbilds“, einem bisher nicht ausreichend konkretisierten Ver-
sagungsgrund für eine Aufforstungsgenehmigung.

A Rechtliche Handlungsmöglichkeiten

I Das Phänomen der Waldzunahme

studien aus ganz europa dokumentieren für die zurücklie
genden Jahrzehnte eine erhebliche Veränderung des ländli
chen Raums: Während landwirtschaftliche flächen zurück
gehen, steigt der Waldanteil insbesondere in den Regionen, 
die bereits vergleichsweise waldreich sind .1 Das beruht 
teilweise auf der natürlichen ausbreitung von Gehölzen 
(sukzession), teilweise auf gezielten erstaufforstungen . Die 
ausbreitung des Waldes ist in erster Linie eine folge der 
aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung von flächen, die 
aufwändig zu bearbeiten sind und nur relativ geringe erträ
ge erwarten lassen .2 entsprechend ist vor allem Grünland in 
den Mittelgebirgen oder an anderen marginalen standorten 
von diesem prozess betroffen . zwar ist in letzter zeit eine 
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Verstärkung des Interesses an landwirtschaftlichen produk
ten zu verzeichnen, was sich in deutlich gestiegenen pro
dukterlösen niederschlägt . Gleichwohl ist davon auszuge
hen, dass das den zentralen trend der Waldzunahme in den 
betroffenen Regionen allenfalls abschwächen kann .

Während die Waldzunahme einerseits als logische und 
notwendige anpassung an wirtschaftliche und soziale pro
zesse im ländlichen Raum (v . a . den agrarstrukturwandel) 
gesehen werden kann, wirft sie andererseits jedoch vieler
orts auch eine Reihe von problemen auf . Mit den Worten 
„Hilfe, der Wald kommt“ verdeutlicht ein Bürgermeister 
einer Gemeinde im schwarzwald die örtliche Wahrneh
mung . Dabei geht es um ein ganzes Bündel von aspek
ten:3 Verschiebungen im Mosaik von Wald und Offenland 
können zu einer Veränderung des Landschaftsbildes füh
ren, das von einheimischen wie touristen als typisch und 
identitätsstiftend für die Region empfunden wird . auch 
der Verlust von aussichtspunkten und weiteren sichtbe
ziehungen im zuge einer Waldausbreitung kann den er
holungswert der Landschaft mindern, was gerade in den 
meist stark vom fremdenverkehr abhängigen Gemeinden 
in strukturschwachen Gebieten schwerwiegend ist . Durch 
ungünstig gelegene, neu entstandene Wälder wird mitun
ter der austausch von Luftmassen gestört, was z . B . zu einer 
zunahme von Nebeltagen oder Kaltluftstaus führen kann . 
problematisch erscheint das phänomen der Waldzunahme 
vielmals insbesondere von der Warte des Naturschutzes aus, 
sind doch typischerweise genau jene offenen oder halbof
fenen flächen an mageren oder steilen standorten davon 
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Das Konkretisierungserfordernis spielt auch bei dem Ver
sagungsgrund „Behinderung der Verbesserung der agrar
struktur“ (Nr . 2) eine maßgebliche Rolle . Die Versagung 
der aufforstungsgenehmigung kann darauf nur gestützt 
werden, wenn konkrete Maßnahmen zur strukturverbes
serung bereits auf den Weg gebracht worden sind und die 
in aussicht genommene aufforstung diese Maßnahme be
einträchtigen würde .11 

Im hier interessierenden zusammenhang kommt dem 
Versagungsgrund der „erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes“ (§ 25 abs . 2 Nr . 3 LLG) eine große, 
wenn nicht überhaupt die maßgebliche Rolle zu . er wurde 
in den letzten Jahren in der praxis ganz vorrangig herange
zogen, wenn es galt, aufforstungsbestrebungen abzuweh
ren . Der rechtliche Klärungsbedarf bei diesem unbestimm
ten Rechtsbegriff reicht besonders weit . es deuten sich 
Konkretisierungs und Operationalisierungsdefizite bei der 
auslegung an, so dass das potenzial dieser Regelung nicht 
voll ausgeschöpft wird . Da hier ein strategischer Hebel ge
sehen wird, um Offenhaltungsbemühungen mehr Rücken
wind als in der Vergangenheit geben zu können, erfolgt im 
teil B dieses Beitrags eine Klärung am Beispiel der Recht
sprechung des Landes BadenWürttemberg, wo besonders 
viele Verfahren zu aufforstungsgenehmigungen durchge
führt worden sind . Daher sollen hier nur die wesentlichen 
elemente der Rechtsprechung skizziert werden . Im zweiten 
abschnitt ist zudem ein Vorschlag für einen praxistaugli
chen Leitfaden zur Beurteilung der landschaftsästhetischen 
auswirkungen von erstaufforstungen enthalten .

1 .2 ermessen oder gebundene entscheidung?

zu klären ist weiterhin, ob es sich bei § 25 LLG um eine 
ermessensvorschrift handelt und worauf sich das ermes
sen ggf . bezieht . Da die Bestimmung keine ausdrückliche 
„abwägungsklausel“ enthält, tendieren stimmen in der 
praxis dazu, in ihr keine anknüpfungspunkte für eine wie 
auch immer geartete ermessensausübung zu sehen . In die 
Richtung geht auch die Kommentierung von Klose/Orf: 
„Keine abwägungsklausel enthalten … die Gesetze von … 
BW … Da ohnehin ein Rechtsanspruch auf erteilung der 
erstaufforstungsgenehmigung besteht und jede prüfung 
eines Versagungsgrundes einen Interessenvergleich der öf
fentlichen Belange mit denen des Waldbesitzers erfordert, 
ist der Verzicht auf die abwägungsklausel in anbetracht der 
rechtlichen ausgangslage (Waldvermehrung im Regelfall 
erwünscht) nicht zu beanstanden .“12 Dass diese Deduktion 
von einer nicht zutreffenden prämisse – Waldvermehrung 
im Regelfall erwünscht – ausgeht, zeigen naturschutzfach
liche Beurteilungen13 ebenso wie die ausdrückliche und 
einzige (innerhalb der benannten zieltrias) Beschränkung 
des Waldmehrungsziels durch den Begriff „erforderlichen
falls“ in § 1 Nr . 1 BWaldG .14

pauschal auf einen Interessensvergleich im zusammen
hang mit der abarbeitung der Versagungsgründe in § 25 
abs . 2 LLG hinzuweisen, wird nicht dem gerecht, was die 
Vorschrift an steuerungsmöglichkeiten für die Behörde 
hergibt, und ist auch rechtsdogmatisch ungenau . Vor allem 
aber muss der einschätzung widersprochen werden, es gäbe 
für eine ermessensausübung keine anknüpfungspunkte . 
zwar trifft es zu, dass die Behörde über keine spielräume 
in der Richtung verfügt, die Genehmigung zu versagen, 
nachdem sich herausgestellt hat, dass keine Versagungs
gründe vorliegen . Der Wortlaut ist eindeutig: aus dem 
„darf nur …“ folgt zwingend, dass wir es mit einem nume
rus clausus der Versagungsgründe zu tun haben . Weder gibt 
es danach weitere Versagungsgründe, die geltend gemacht 
werden könnten, noch Möglichkeiten der analogiebildung, 
noch eine wie auch immer geartete auffangklausel .

anders stellt sich die sachlage dar, wenn Versagungs
gründe vorliegen . Die Versagung muss dann nicht das letz
te Wort sein . Dafür sind zwei Gesichtspunkte maßgebend: 
zum einen darf nach § 25 abs . 2 a . e . LLG die Geneh

migung dann nicht versagt werden, wenn die nachteiligen 
Wirkungen durch auflagen verhütet oder ausgeglichen 
werden können . Diese prüfung muss die Behörde in jedem 
fall durchführen und transparent machen . tut sie das nicht, 
handelt sie rechtswidrig . Darüber hinausgehend hat sie aber 
auch noch ihr ermessen auszuüben und somit auszuloten, 
welche Handlungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund des 
Bestehens der Versagungsgründe (noch) gegeben sind .15 
Der Wortlaut der Bestimmung lässt nur diese Interpretati
on zu . Steenhoff16 folgend hätte der Gesetzgeber eine andere 
formulierung wählen müssen, wenn er eine ermessensaus
übung hätte ausschließen wollen, etwa durch „ist zu versa
gen“ oder „muss versagt werden“ . In § 25 abs . 2 LLG ver
bleibt damit eine art ermessenskorridor .17 er bezieht sich 
etwa auf die frage der zumutbarkeit der Bewirtschaftung 
der fläche oder die ausstrahlung, die von dem Verbot aus
geht, Natura2000Gebiete erheblich zu beeinträchtigen 
(„ffHVerträglichkeitsprüfung“) .18 

2 Festsetzung von Nichtaufforstungsgebieten

Von der Rechtssystematik her eng mit dem Ordnungsrecht 
verknüpft, eröffnet § 25a abs . 1 satz 1 LLG den Gemeinden 
die Möglichkeit, durch satzung Gebiete festzusetzen, die 
nicht aufgeforstet werden dürfen (Nichtaufforstungsgebie
te) . es handelt sich hierbei landesspezifische Besonderheit 
in BadenWürttemberg .

Die materiellrechtlichen standards ergeben sich aus § 25a 
abs . 3 satz 1 i . V . m . § 25 abs . 2 bzw . aus § 25a abs . 3 satz 2 
i . V . m . § 25 abs . 3 LLG . sie sind grundsätzlich deckungs
gleich mit der oben unter dem Vorzeichen Ordnungsrecht 
dargestellten Linie . so heißt es in § 25a abs . 3 satz 1 LLG, 
dass Nichtaufforstungsgebiete nur für Bereiche festgesetzt 
werden dürfen, für die Versagungsgründe nach § 25 abs . 2 
LLG vorliegen .

Dass bisher von dem Instrument der Nichtaufforstungs
satzung vergleichsweise wenig Gebrauch gemacht worden 
ist, liegt allem anschein nach nicht an inhaltlichen Vor
behalten gegenüber diesem planungsinstrument, sondern 
zum einen in der scheu vor dem aufwand, der nach gegen
wärtiger Rechtslage mit der aufstellung der satzung ver
bunden ist, und zum anderen der damit im zusammenhang 
stehenden angst vor Verfahrensfehlern .

Der aufwand für die aufstellung einer solchen satzung 
ist tatsächlich gerade für kleinere, ländlich geprägte Ge
meinden nicht unerheblich, weil alle Grundstücke inner
halb des in aussicht genommenen Geltungsbereichs jeweils 
erfasst und bewertet werden müssen .19 Das heißt dann auch, 
dass eine Grenze gezogen werden muss, welche flächen 
vom Geltungsbereich der satzung erfasst werden sollen und 
welche nicht – mit allen Konsequenzen, die eine solche 
festlegung mit sich bringt . aus durchaus nachvollziehba
ren Gründen scheuen Bürgermeister nicht selten derartige 
festlegungen . eine kommunalpolitische entlastung könnte 
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11) so auch Steenhoff, fn . 9, 187, der als derartige konkrete Maßnah
men die flurbereinigung und die aussiedlung anführt .

12) Klose/Orf, forstrecht, Kommentar zum Waldrecht des Bundes 
und der Länder (2 . neubearb . aufl . Münster, Köln 1998), § 10, 
Rdnr . 18 .

13) Dazu unter B I .
14) Dazu die dem Beitrag zu Grunde liegende Machbarkeitsstudie 

von Brandt/Heck, Rechtliche Handlungsmöglichkeiten zur Of
fenhaltung der Landschaft (2008), Kapitel 2 .1 und 2 .1 .1 (zu be
ziehen über die autoren) .

15) Wie hier VGH Mannheim, urt . v . 17 . 11 . 2004, NuR 2005, 724, 
und Steenhoff, fn . 9, 188, m . w . N .

16) fn . 9 .
17) Nicht zu verwechseln mit dem „intendierten ermessen“ im sin

ne des Bundesverwaltungsgerichts, BVerw Ge 72, 1/6 .
18) Weitere Beispiele finden sich bei Steenhoff, fn . 9 .
19) auf diesen umstand weist zu Recht Steenhoff, fn . 9, 189, hin .



darin bestehen, externen experten in dem zusammenhang 
größere Kompetenzen einzuräumen .

Das Instrument der festsetzung von Nichtaufforstungs
gebieten sollte weiter ausgebaut und zur entfaltung ge
bracht werden . perspektivreich ist in dem zusammenhang 
die Verknüpfung mit dem Instrument der Landschaftspla
nung, um damit dann auch Naturschutzaspekte zur Gel
tung bringen zu können .

3 Sonstige relevante Normstrukturen 
3 .1 Grundsätze der forstlichen Rahmenplanung/
Mindestflurkonzepte

Gem . § 6 Nr . 5 des Landeswaldgesetzes (LWaldG)20 ist als 
Grundsatz der forstlichen Rahmenplanung zu berück
sichtigen, dass landwirtschaftlich genutzte flächen und 
Brachflächen standortgerecht aufgeforstet werden sollen, 
wenn dies wirtschaftlich und agrarstrukturell zweckmäßig 
ist, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts verbessert 
wird und Belange des Biotop und artenschutzes und das 
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden . In Gebieten 
mit hohem Waldanteil sollen allerdings auch ausreichende 
flächen von der aufforstung ausgenommen werden; die 
Mindest flur ist freizuhalten .

Die Mindestflur wird bereits im schwarzwaldprogramm 
des Landes aus dem Jahr 1973 wie folgt beschrieben: „Die 
Mindestflur wird unter Beachtung landschaftspflegerischer 
prämissen ausgewiesen . sie dient der Wahrung, sicherung 
und entwicklung der Landschaft als siedlungs, Kultur und 
erholungsraum . Ihre besonderen funktionen (vorrangig so
zialfunktionen) für die Landschaft und die Menschen kann 
sie nur bei einem bestimmten Mindestumfang erfüllen .“21

Mindestflurkonzepte sind selbstverpflichtungen der je
weiligen Gemeinde, deren festlegungen eingang in rechts
verbindliche pläne (z . B . forstliche Rahmenplanung, Bau
leitplanung) finden können .22 Die Verabschiedung der 
Mindestflurkonzeption in einer gemeindlichen satzung, 
die von der unteren Verwaltungsbehörde (Landratsamt) zu 
genehmigen und zuvor mit den Behörden auf Landkreise
bene abzustimmen ist, wird empfohlen, um fördermittel, 
in der Vergangenheit bspw . der Landschaftspflegerichtlinie, 
in den ausgewiesenen Bereichen der Mindestflur nutzen zu 
können .23 empfehlungen zur erstellung eines Mindestflur
konzepts (Vorgehen, struktur) liegen vor und sind zugäng
lich gemacht worden .24

Das Mindestflurkonzept einschränkend, aber dem oben 
dargestellten Grundsatz der forstlichen Rahmenplanung 
aus § 6 Nr . 5 LWaldG entsprechend wirkt § 23 abs . 1 s . 1 
LWaldG: Dort wird die forstbehörde angehalten, auf die 
standortgerechte aufforstung von landwirtschaftlich ge
nutzten flächen und Brachflächen hinzuwirken . Die Ge
meinden und das Land sollen zudem Grenzertragsböden 
und Brachland von veräußerungsbereiten Grundstücksei
gentümern erwerben und aufforsten, wenn die Vorausset
zungen nach absatz 1 vorliegen; vorgesehen ist sogar eine 
förderung des erwerbs der Gemeinden durch das Land 
(§ 23 abs . 2 LWaldG) . 

3 .2 steuerungsmöglichkeiten in der Bauleitplanung  
und im Naturschutzrecht

Die hier in Rede stehenden flächen werden zumeist in 
Bereichen liegen, die nicht primärer Gegenstand der Bau
leitplanung (flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) 
sind . sollen Regelungen getroffen werden, ergeben sich 
Darstellungsmöglichkeiten im flächennutzungsplan (§ 5 
abs . 2 Nrn . 9, 9a (Landwirtschaft) und 9b (Wald) sowie 
insbesondere auch festsetzungsmöglichkeiten im Bebau
ungsplan (§ 9 abs . 1 Nr . 18 BauGB25) .26

probleme resultieren insbesondere daraus, dass rein ne
gative, die Bebauung schlicht ausschließende festsetzun
gen (Negativplanung) nicht zulässig sind und es auch nicht 
möglich ist, im Rahmen der festsetzung als landwirtschaft

liche fläche zusätzliche Differenzierungen vorzunehmen . 
Mit Blick auf die Verfolgung des ziels Offenhaltung der 
Landschaft sollten deshalb die steuerungsmöglichkeiten in 
der und durch die Bauleitplanung genutzt, aber nicht über
bewertet werden .

Nicht unerwähnt bleiben dürfen schließlich Handlungs
möglichkeiten auf der Grundlage des Naturschutzrechts . In 
dem zusammenhang geht es einmal um ausweisungsmög
lichkeiten für Landschafts und Naturschutzgebiete gemäß 
§ 23 und § 26 BNatschG27, zum anderen um die aufstel
lung von Landschaftsplänen nach § 16 BNatschG als Ba
sis für die Bauleitplanung . In besonderen fällen kann es 
durchaus effektiv sein, wenn Offenhaltungsmaßnahmen als 
ausgleichsmaßnahmen gemäß § 19 BNatschG festgesetzt 
werden . allerdings ist bisher nicht abschließend geklärt, ob 
ein solches Vorgehen überhaupt zulässig ist . Mit Blick auf 
das Verbesserungsgebot, unvermeidbare Beeinträchtigun
gen eingriffsnah, aber zumeist an anderen stellen, durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vorrangig auszugleichen oder zu kompensieren, reicht es 
zwar nicht aus, eine bereits vorhandene fläche lediglich 
freizuhalten . Wird aber ein schritt weitergegangen, etwa 
um in Gebieten mit hohem Waldanteil fichtenmonokul
turen abzuholzen und dafür eine naturschutzfachlich wert
volle offene Wiese anzulegen, sind damit einerseits die na
turschutzrechtlichen Vorraussetzungen erfüllt, andererseits 
kann darin ein klares signal in Richtung aktiver Offenhal
tungspolitik liegen . allerdings muss eine tragfähige fol
genutzung, etwa eine jährliche Mahd und abtransport des 
Mahdguts, zur erhaltung der Wiese gewährleistet sein .

eine landesspezifische Besonderheit in BadenWürttem
berg ist die in § 26 LLG normierte „Bewirtschaftungs und 
pflegepflicht“ . auch wenn es sich beim LLG nicht um eine 
klassische Naturschutzrechtsnorm handelt, soll hier doch auf 
diese Vorschrift hingewiesen werden, da sie ausweislich ih
res ersten satzes der Landeskultur und Landespflege, unmit
telbar der Offenhaltung der Landschaft und damit mittelbar 
auch dem Naturschutz dient: Danach sind zur Verhinderung 
von Beeinträchtigungen der Landeskultur und der Landes
pflege Besitzer von landwirtschaftlich nutzbaren Grund
stücken verpflichtet, ihre Grundstücke zu bewirtschaften 
oder dadurch zu pflegen, dass sie für eine ordnungsgemäße 
Beweidung sorgen oder mindestens einmal im Jahr mähen . 
Grundsätzlich ist damit ein Instrumentarium geschaffen 
worden, das für die erhaltung bestehenden Offenlandes ge
eignet ist und insbesondere der natürlichen sukzession ent
gegen wirken kann . allerdings ist die Wirksamkeit auf die 
ordnungsrechtliche Durchsetzung angewiesen, da die Vor
schrift überhaupt nur in den fällen relevant wird, in denen 
attraktive Nutzungen für den eigentümer nicht möglich 
sind oder erscheinen – ansonsten würde der Landwirt seine 
flächen entsprechend bewirtschaften . Gleichzeitig ist eine 
Durchsetzung der Bewirtschaftungs und pflegepflicht oft 
genau in dem fall der fehlenden Rentabilität nicht zumut
bar und wird damit zum „stumpfen schwert“ .
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20) Waldgesetz für BadenWürttemberg in der fassung der Bekannt
machung vom 31 . 8 . 1995 (GBl . s . 685), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13 . 12 . 2005 (GBl . s . 745) .

21) LeL schwäbisch Gmünd, Infodienst der Landwirtschafts ver wal
tung, http://www .landwirtschaftmlr .baden wuert tem berg  .de/  
servlet/pB/menu/1065544_l1/index1060773659209 .html 
(Ländlicher Raum/Landschaftsökologie und Landschaftspflege) 
29 . 8 . 2007 .

22) Vgl . Steenhoff, fn . 9 .
23) LeL schwäbisch Gmünd, fn . 21 .
24) Vgl . LeL schwäbisch Gmünd, fn . 21 .
25) Baugesetzbuch i . d . fass . d . Bek . v . 23 . 9 . 2004 (BGBl . I s . 2414), 

zul . geänd . d . art . 1 d . G . v . 21 . 12 . 2006 (BGBl . I s . 3316) .
26) ausführlich und instruktiv dazu Steenhoff, fn . 9, 189, m . w . N .
27) Bundesnaturschutzgesetz vom 25 . 3 . 2002 (BGBl . I s . 1193), zul . 

geänd . d . art . 1 G v . 12 . 12 . 2007 (BGBl . I 2873; 2008, 47) .



IV Handlungsmöglichkeiten zur Förderung  
der Offenhaltung

ansätze zur Offenhaltung der Landschaft sind in Baden
Württemberg normativ verankert und durchaus spezi
fisch ausgeprägt, wie die analyse unter III zeigt . Dennoch 
scheint ihre Wirkung doch eher begrenzt zu sein, wie das 
phänomen der Waldzunahme unter I lehrt .

Wenn es gilt, auf ordnungsrechtlicher Grundlage zur 
Offenhaltung der Landschaft beizutragen, liegt der maß
gebliche strategische ansatz in der ausformung des Ver
sagungsgrundes „erhebliche Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes“ . Demgegenüber bietet die grundsätzliche 
normative ausrichtung des § 25 LLG vergleichsweise weni
ge anknüpfungspunkte, die genutzt werden könnten . um 
hier ergiebige Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, sind 
Rechtsänderungen (auf Landesebene) wünschenswert . Der 
stufenbau der Rechtsordnung (art . 31 GG: „Bundesrecht 
bricht Landesrecht .“) verlangt zwingend die Kompatibilität 
mit dem Bundeswaldgesetz und dort namentlich mit § 10 
BWaldG . 

1 Neufassung § 25 Abs. 2 LLG

für die akteure, die bestrebt sind, die Offenhaltung der 
Landschaft mit ordnungsrechtlichen Mitteln zu befördern, 
ergeben sich aus der Konstruktion des § 25 abs . 2 LLG ins
besondere mit dem Versagungsgrund der erheblichen Be
einträchtigung des Landschaftsbildes dafür zwar prinzipi
ell geeignete anknüpfungspunkte . Mit dem grundsätzlich 
gegebenen anspruch auf erteilung der aufforstungsge
nehmigung („Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn …“) werden sie aber in die Defensive gedrängt und 
es muss deshalb – wie die vielen Gerichtsverfahren zeigen – 
ein erheblicher argumentativer aufwand betrieben werden, 
um aufforstungsansinnen abwehren zu können .

Vor dem Hintergrund liegt es nahe, § 25 abs . 2 LLG neu 
zu fassen .28 Drei Gesichtspunkte spielen dabei eine Rolle:

erstens gilt es, die auch jetzt schon bestehenden Versa
gungsgründe in den ziffern 1 . bis 3 . weiterhin zu sichern 
und zugleich deutlich zu machen, dass bei ihrem Vorliegen 
eine nicht überschreitbare trennlinie zum tragen kommt .

zweitens – und das ist sicher der Kern einer möglichen 
Neuregelung – ist der prinzipiell bestehende anspruch auf 
Gestattung der aufforstung zugunsten einer ermessens
bestimmung zu verschieben, die die Behörde nicht von 
vornherein in die Defensive treibt, wenn sie in Richtung 
Offenhaltung der Landschaft und gegen die aufforstung 
agieren möchte .

Drittens ist – als Konsequenz aus der angestrebten Neu
ausrichtung – zu überlegen, ob an dem zusätzlich die Ver
hinderung der aufforstung erschwerenden satz „… ohne 
dass die nachteiligen Wirkungen durch auflagen verhütet 
oder ausgeglichen werden können“ festzuhalten ist .

Das führt zu den nachstehenden folgerungen:
eine substantielle Veränderung der Normstruktur des 

§ 25 abs . 2 LLG bestünde darin, den grundsätzlichen an
spruch auf die erteilung der aufforstungsgenehmigung 
zugunsten einer ermessensvorschrift zu modifizieren, bei 
der die ermessensbetätigung dann einsetzen würde, wenn 
zuvor abschließend geklärt wäre, dass keine Versagungs
gründe bestehen . 

um einen überwölbenden Bogen zu spannen und die 
letztlich maßgebliche Orientierungsgröße explizit werden 
zu lassen, sollte erwogen werden, vor den einzelnen Versa
gungsgründen das Wohl der allgemeinheit als übergreifen
de Hürde zu nennen . Damit würde dann auch angemessen 
der paradigmenwechsel weg von der unterstützung der 
aufforstung und hin zur Offenhaltung der Landschaft zum 
ausdruck gebracht .

Die Bestimmung, deren ausprägung sich in dem Rah
men bewegt, der durch das Bundeswaldgesetz vorgegeben 

und mit art . 14 GG (und anderen Grundrechten) vereinbar 
ist,29 könnte lauten:

§ 25 Abs. 2 LLG

Vorschlag: bisher: 

„Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn 
von der aufforstung eine 
erhebliche Beeinträchtigung 
des Wohls der allgemeinheit 
zu erwarten ist, insbesondere 
wenn
1 . (wie bisher, s . rechts)

2 . (wie bisher, s . rechts)

3 . (wie bisher, s . rechts)  .

Liegen keine Versagungs
gründe vor, kann die Behörde 
die aufforstung genehmigen .“

„Die Genehmigung darf nur 
versagt werden, wenn

1 . erfordernisse der Raumord
nung und Landesplanung der 
aufforstung entgegenstehen,
2 . durch die aufforstung die 
Verbesserung der agrarstruktur 
behindert die ertragsfähigkeit be
nachbarter Grundstücke erheblich 
beeinträchtigt würden oder
3 . der Naturhaushalt, die Lebens
stätten von gefährdeten tier und 
pflanzenarten oder das Land-
schaftsbild erheblich beein-
trächtigt würden, 
ohne dass die nachteiligen 
Wirkungen durch auflagen ver
hütet oder ausgeglichen werden 
können .“ 

2 Experimentiergesetzgebung

sollte der Landesgesetzgeber sich nicht dazu durchringen 
können, bereits jetzt und hier definitiv den grundsätzlichen 
Richtungswechsel zugunsten der Offenhaltung der Land
schaft zu vollziehen, kommt eine experimentiergesetzge
bung in Betracht . sie könnte sich darauf beziehen,
•	 dass	nur	in	ausgewählten	Landkreisen	die	oben	ausge

führte Neuregelung in Kraft gesetzt wird,
•	 sie	von	vornherein	(etwa	für	die	Dauer	von	fünf	Jah

ren) befristet wird . Natürlich ließen sich auch beide 
Regelungsansätze kombinieren .

Damit ein möglichst großer erkenntnisgewinn erzielt 
werden kann, sollte die experimentiergesetzgebung – als 
Modellversuch – wissenschaftlich flankiert werden .

Wenn in der fachliteratur von experimentierklauseln die 
Rede ist, geht es – nicht selten unter dem Vorzeichen Büro
kratieabbau und Verwaltungsmodernisierung – zumeist da
rum, die Normierungsdichte für einen gewissen zeitraum 
zu reduzieren, um insbesondere haushalts, aufsichts und 
dienstrechtliche anforderungen zu lockern . Die experi
mentiergesetzgebung besteht dann ganz überwiegend dar
in, den Geltungsanspruch vorhandener Bestimmungen für 
eine gewisse zeit zurückzunehmen oder auszusetzen; sel
tener werden neue rechtliche Konstruktionen entwickelt, 
wird ein wirklich neues Rechtsarsenal aufgebaut, etwa im 
Rahmen eines Modellversuchs . 

Beispielhaft erwähnt sei etwa das Bürokratieabbaugesetz 
Ostwestfalen/Lippe vom 16 . 3 . 200430, auf dessen Grund
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28) § 25 abs . 1 LLG braucht nicht geändert zu werden, denn der 
prinzipielle ansatz, die aufforstung einem Genehmigungsvor
behalt zu unterstellen und auf die gegebenenfalls bestehende 
uVppflichtigkeit hinzuweisen, verdient zustimmung .

29) Die entsprechenden prüfungen erfolgten in der diesem Bei
trag zu Grunde liegenden Machbarkeitsstudie von Brandt/Heck, 
fn . 19 .

30) GVBl . NRW s . 134 .



lage befristet für drei Jahre ausgewählte Landesvorschriften 
außer Kraft gesetzt wurden,31 oder auch das saarländische 
Gesetz zur flexibilisierung kommunaler standards vom 
19 . 2 . 200332 . Vergleichbare „Modellkommunengesetze“ 
sind z . B . in Niedersachsen33 und Bayern34 in Kraft . aus 
der Literatur seien exemplarisch genannt: Beck/Schürmeier35, 
Schwarting36 sowie ausführlich Schürmeier37 .

Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass auch dann, wenn 
es sich im Rahmen einer experimentiergesetzgebung „le
diglich“ darum handelt, für eine gewisse zeit Vorschriften 
zu ändern bzw . außer Kraft zu setzen, allen anforderungen 
in formeller Hinsicht zu genügen ist, die bei einem Gesetz
gebungsverfahren bestehen .

3 Flankierende Handlungsmöglichkeiten

Mit Blick auf den erlass von Nichtaufforstungssatzungen 
bedarf es grundsätzlich gesetzgeberischer Maßnahmen 
nicht . ein leistungsfähiges rechtliches Instrumentarium 
ist mit § 25a LLG vorhanden . Im Vordergrund der Bemü
hungen haben deshalb seine Verbreitung und die unter
stützung seines einsatzes zu stehen . Mit der mittlerweile 
genehmigten Bad peterstalerGriesbacher satzung liegt 
auch ein Normwerk vor, das nicht nur als Orientierungs
größe benutzt, sondern weitergehend – mitsamt der Be
gründung – als Basisausformung herangezogen werden 
kann, wenn es gilt, auch für andere Gemeinden derarti
ge satzungen auf den Weg zu bringen . Die angemessene 
Berücksichtigung spezifischer örtlicher Gegebenheiten 
dürfte vergleichsweise leicht zu bewerkstelligen sein . eine 
Vollzugshilfe könnte hier darin liegen, gezielt auf die vor
handene satzung hinzuweisen sowie die erfahrungen aus
zuwerten und fruchtbar zu machen, die bei ihrer anwen
dung gesammelt werden . Weitergehend – und hier kommt 
perspektivisch u . u . doch eine gesetzgeberische tätigkeit 
ins spiel – ist zu prüfen, ob das Verfahren im zusammen
hang mit der schaffung von Nichtaufforstungssatzungen 
(§ 25a LLG) nicht an der einen oder anderen stelle verein
facht bzw . nicht zumindest den Gemeinden dabei fach
liches Know How unterstützend zur Verfügung gestellt 
werden kann .

Bei den steuerungsmöglichkeiten im Rahmen der Bau
leitplanung sowie des Naturschutzrechts zeichnet sich – bei 
eher zurückhaltender einschätzung der damit verbundenen 
Leistungsfähigkeit – ein änderungs oder Neuregelungs
bedarf nicht ab . allenfalls scheint eine anpassung einzelner 
Vorgaben des Landeswaldgesetzes zur forstlichen Rahmen
planung und insbesondere mit Blick auf § 23 LWaldG er
forderlich zu sein .

Generell wäre es wünschenswert, wenn – wiederum in 
erster Linie für die akteure vor Ort – alle Instrumente 
in ihren wesentlichen ausprägungen dargestellt und mit 
konkreten Handreichungen (Mustertexten, erläuterungen 
usw .) verknüpft würden . Die ergebnisse, die das projekt 
„Waldzunahme vs . Offenhaltung der Landschaft“ erbringt, 
sollten dafür unmittelbar fruchtbar gemacht werden .38

V Die Rolle regulativer Instrumente  
bei der Steuerung der Waldzunahmedynamik

Mit der bundes und landesrechtlichen Reglementierung 
der aufforstungsgenehmigung des § 10 BWaldG bzw . § 25 
abs . 2 LLG (BadenWürttemberg) steht im Grundsatz ein 
ordnungsrechtliches Instrument zur Verfügung, mit dessen 
Hilfe aufforstungsansinnen zumindest eingedämmt wer
den können . um es zu stärken, drängt sich aber eine mit 
dem Grundgesetz und dem Bundeswaldgesetz vereinbare 
änderung der landesrechtlichen aufforstungsgenehmi
gung des § 25 abs . 2 LLG in der Weise auf, dass die schon 
vorhandenen Versagungsgründe zwar beibehalten, aber 
gleichzeitig aufgewertet werden und zugleich daran eine 
ermessensregelung geknüpft wird .

Im Rahmen regulativer Instrumente zeigen sich also 
deutliche Handlungsmöglichkeiten, die zur Offenhaltung 
der Landschaft beitragen könnten . es stellt sich allerdings 
die frage, welche Rolle derartigen Rechtsinstrumenten im 
Vergleich mit anderen Instrumenten der politikgestaltung 
zuzumessen ist . Bei der Beantwortung hilft zunächst ein 
Blick auf die triebkräfte, also die tieferen Beweggründe 
und Wirkungsmechanismen des phänomens der Waldzu
nahme, weiter . Nähere analysen der Waldzunahmedyna
mik weisen darauf hin, dass ihr ein ursachenkomplex zu
grunde liegt, in dessen zentrum wirtschaftliche und soziale 
faktoren stehen, z . B . die mangelnde Rentabilität arbeitsin
tensiver Verfahren wie etwa die Bewirtschaftung von steil
lagen oder die kleinbäuerliche Milchviehwirtschaft, die 
oftmals fehlende Hofnachfolge oder abwanderungspro
zesse aus dem ländlichen Raum . Dementsprechend hätte 
eine finanzielle stärkung landwirtschaftlicher Nutzungen 
in benachteiligten Gebieten eine zentrale Bedeutung, da 
nur sie tatsächlich an die ursache gehen, nämlich das Kern
problem der fehlenden Rentabilität aufheben würde . In der 
folge könnten sich auch viele „nachgeschaltete“ probleme, 
z . B . die fehlende attraktivität einer landwirtschaftlichen 
Berufsausbildung oder einer Hofnachfolge, lösen . eine sol
che finanzielle stärkung landwirtschaftlicher Nutzungen 
wäre einerseits über höhere produktpreise möglich, entwe
der im Rahmen einer generellen preispolitischen umsteu
erung oder durch lokal oder produktspezifisch begrenzte 
aufpreisVermarktungsmodelle . andererseits ist aber auch 
die stärkung der förderung über die euagrarpolitik zu 
nennen, die elementare Impulse geben könnte .

fraglos handelt es sich bei den ökonomischen Instrumen
ten also um den ansatz mit der höchsten (theoretischen) 
effektivität . Ganz anderes sieht allerdings die einschätzung 
im Hinblick auf die tatsächliche umsetzbarkeit aus, zeich
nen sich doch gerade für die ökonomischen ansätze aus 
der perspektive eines Bundeslandes oder staates besonders 
geringe umsteuerungsmöglichkeiten ab . Dies betrifft so
wohl ein eingreifen in die zunehmend globalisierten zu
sammenhänge der preisentwicklung für landwirtschaft
liche Güter als auch die einbindung in die Gemeinsame 
agrarpolitik der eu . so ergab eine im Rahmen der ju
ristischen teilstudie des projektes durchgeführte analyse 
der frage, inwieweit es für das Land BadenWürttemberg 
möglich ist, die bisher flächendeckend angebotene erstauf
forstungsförderung in Regionen mit einer problematischen 
Waldzunahme auszusetzen und die frei werdenden Mittel 
in eine Offenlandförderung umzuwidmen, dass, obwohl 
grundsätzlich möglich, eine praktische Durchführbarkeit 
nicht gegeben wäre und vor allem der hierfür erforderli
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31) ermöglicht wurde dadurch etwa die zusammenlegung von äm
tern, die ersetzung von Genehmigungs durch anzeigepflich
ten, Verkürzung von Verfahren usw .

32) aBl . s . 942 .
33) Gesetz zur erprobung erweiterter Handlungsspielräume in Mo

dellkommunen (ModellkommunenGesetz – ModKG) vom 
8 . 12 . 2005 (Nds . GVBl . s . 386), geändert durch art . 3 des Ge
setzes vom 7 . 12 . 2006 (Nds . GVBl . s . 571) .

34) Gesetz zur erprobung einer freistellung ausgewählter Kommu
nen von der einhaltung von Rechtsvorschriften (Modellkom
munengesetz) vom 10 . 4 . 2007 (GVBl . s . 271) .

35) Die kommunalrechtliche experimentierklausel als Reforminstrument, 
LKV 11/2004, 488 .

36) Von der experimentierklausel zur standardöffnung – ein neuer 
Weg der Vorbereitung von Rechtsvorschriften? speyer/stras
bourg 2003, Vortrag (insb . Gliederungspunkt III .), im Internet 
unter: http://www .hfvspeyer .de/lba/schwarting/aufsatz8 .pdf, 
21 . 2 . 2008 . 

37) zum stand der anwendung kommunalrechtlicher experimen
tierklauseln, Diplomarbeit, Hochschule Harz (fH), fachbereich 
Verwaltungswissenschaften, Halberstadt 2003 .

38) Vgl . Internetseite uRL http://www .landespflegefreiburg .de/
forschung/waldzunahme .html .



che aufwand in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Nutzen stünde .39

Gut umsetzbar erscheinen hingegen ordnungsrechtli
che, planerische und informationelle ansätze, da die zu 
betätigenden „Hebel“ tatsächlich weitgehend in der Hand 
der entscheidenden akteure liegen . ausgehend von dem 
komplexen problemcharakter des Waldzunahmephäno
mens ist zudem zu bedenken, dass kein auf einer zentralen 
Maßnahme beruhender „Königsweg“ die Offenhaltung 
der Landschaft stärken kann, sondern vielmehr ein klug 
austarierter und auch lokalspezifisch angepasster Instru
mentenmix zum einsatz gebracht werden sollte . Damit 
könnten die spezifischen Vorzüge und chancen der ein
zelnen Instrumentenarten miteinander kombiniert und 
das Risiko einer fehlsteuerung gemindert werden .40 ziel
richtung muss es sein, alle in Betracht kommenden Hebel 
in Bewegung zu setzen, auch um synergien zwischen den 
Instrumenten im sinne einer kohärenten Gesamtstrategie 
auszunutzen, zumal sich die verschiedenen ansätze zu
mindest teilweise gegenseitig in ihrem erfolg bedingen . 
so funktioniert beispielsweise kein aufpreisVermark
tungskonzept ohne eine entsprechende Bewusstseins
bildung bei den Konsumenten . Rechtliche Instrumente 
haben in dem Instrumentenmix oft eine grundlegende 
funktion, etwa bei der erstaufforstungsförderung, die 
an eine gültige aufforstungsgenehmigung gebunden ist . 
auch planerische Instrumente können ihre Wirkung erst 
dann voll entfalten, wenn sie mit einer rechtlichen Bin
dung versehen sind .

B Praxis-Leitfaden für die Beurteilung  
einer „erheblichen Beeinträchtigung  
des Landschaftsbilds“ durch Erstaufforstungen

I „Erhebliche Beeinträchtigung  
des Landschafts bildes“ als Versagungsgrund

Basisgröße für die „erhebliche Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes“ ist der landschaftstypische Grad der Offen
heit der Landschaft . als offen wird sie dann betrachtet, 
wenn sie nicht mit Wald im sinne von § 2 Landeswaldge
setz (LWaldG)41 bestanden ist, also nicht dem so genannten 
Waldverband angehört .

Das durch die Offenheit geprägte Landschaftsbild soll mit 
Hilfe des Versagungsgrundes „erhebliche Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes“ (§ 25 abs . 2 Nr . 3 LLG) geschützt 
werden (können) . Der Bedeutungsgehalt des unbestimm
ten Rechtsbegriffs und damit auch die Reichweite des 
durch seine anwendung erreichbaren schutzes ist nunmehr 
herauszuarbeiten .

für die (Behörden)praxis maßgeblich ist die Interpreta
tion durch die Verwaltungsgerichte, weil sie im Konfliktfall 
mit hoher Wahrscheinlichkeit angerufen werden . Jedenfalls 
dann, wenn sich eine ständige Rechtsprechung herausge
bildet hat, wird davon nur selten abgewichen . es ist deshalb 
unumgänglich, die wesentlichen elemente der einschlägi
gen Judikatur zu benennen und auszuwerten . einen eigen
ständigen Interpretationsansatz zu entwickeln lohnt sich 
allenfalls dann, wenn offenkundig ist, dass die Gerichts
entscheidungen in ihrem Grundansatz inkonsistent, wider
sprüchlich, vielleicht auch angesichts aktueller entwicklun
gen überholt erscheinen . für die praxis ist es in der Regel 
viel ergiebiger, wenn ermittelt wird, wo die Judikate (noch) 
spielräume lassen, und eine funktionale ausformung, also 
eine weiter ausdifferenzierende Interpretation im sinne der 
zugrunde liegenden Intentionen versucht werden kann .

Nach der grundlegenden entscheidung des VGH Baden
Württemberg vom 25 . 4 . 197842 soll eine erhebliche Beein
trächtigung des Landschaftsbildes dann vorliegen, wenn die 
erholungsfunktion der Landschaft spürbar eingeschränkt 
wird . Das sei etwa dann anzunehmen, wenn beliebte Wan

derwege unpassierbar würden oder wenn der besondere 
Reiz der Landschaft, der ihren erholungswert ausmache 
und der durch den ausblick von der aufforstungsfläche 
oder den anblick der fläche von anderen standorten aus 
vermittelt werde, verloren gehe . Dabei komme es auf den 
eindruck eines nicht besonders geschulten oder empfind
lichen43, aber für die schönheiten und Werte der Land
schaft aufgeschlossenen Betrachters an . Der eindruck der 
aufforstungsfläche müsse mit anderen Worten nicht nur als 
unschön, sondern als hässlich und unlust erregend emp
funden werden .

Gewissermaßen als textbaustein weitestgehend unver
ändert übernommen, finden sich diese passagen bis zum 
heutigen tage in einer Reihe von entscheidungen .44 Die 
darauf beruhende subsumtion führt allerdings zu durchaus 
unterschiedlichen ergebnissen; eine stringente Linie, die 
für die beteiligten akteure ein zufrieden stellendes Maß an 
prognosesicherheit mit sich bringen würde, ist nicht ohne 
weiteres zu erkennen .

1 Einschränkung der Erholungsfunktion der Landschaft

Betrachtet man die einzelnen elemente, die zur ausdeu
tung des genannten unbestimmten Rechtsbegriffs heran
gezogen werden, etwas näher, verwundert das heterogene 
erscheinungsbild nicht:

übergreifende Bezugsgröße für die erhebliche Beein
trächtigung des Landschaftsbildes soll die spürbare ein
schränkung der erholungsfunktion der Landschaft sein . 
auf den ersten Blick erschließt sich dieser zusammen
hang nicht, zumal dann nicht, wenn eine ökozentrische 
Betrachtung zugrunde gelegt wird . Orientierungsgrößen 
liefert indes die aufzählung der Land und forstwirtschaft 
in § 2 LLG . Danach dienen diese beiden erwerbszweige auf 
ökonomischer Grundlage der allgemeinheit insbesondere 
durch „… 2 . die Gestaltung und pflege der Kultur und 
erholungslandschaft .“ Begriffliche anknüpfungspunkte 
sind somit vorhanden . allerdings ist die von den Gerichten 
vorgenommene engführung in Richtung erholungsfunk
tion damit noch nicht unbedingt zwingend . ebenso gut 
hätte eine Bezugnahme auf § 2 Nr . 3 LLG erfolgen können, 
wo die dienende funktion der Land und forstwirtschaft 
im Hinblick auf die erhaltung und Verbesserung der na
türlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser und Luft 
ausdrücklich genannt wird .

2 Spürbarkeit der Einschränkung der Erholungsfunktion

um im Verhältnis zum Normadressaten folgenreich wer
den zu können, muss die einschränkung der erholungs
funktion spürbar sein . Welche faktoren zur Bestimmung 
der spürbarkeit heranzuziehen sind, wird allerdings nicht 
gesagt . Bezugsgrößen im Gesetz, an die angeknüpft werden 
könnte, finden sich nicht . zuschnitt und stellenwert des 
Merkmals sind deshalb nach allgemeinen Kriterien unter 
Berücksichtigung verfassungsrechtlicher anforderungen 
eigenständig zu klären und zu konkretisieren .
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39) Brandt/Heck, fn . 19, Kap . 1 .
40) Vgl . Gawel, umweltpolitik durch gemischten Instrumentenein

satz – allokative effekte instrumentell diversifizierter Lenkungs
strategien für umweltgüter (Berlin 1996) .

41) Waldgesetz für BadenWürttemberg in der fassung der Bekannt
machung vom 31 . 8 . 1995 (GBl . s . 685), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13 . 12 . 2005 (GBl . s . 745) .

42) RdL 1979, 48 .
43) zutreffender wäre es, in diesem zusammenhang den Begriff des 

„empfindsamen“ Betrachters zu verwenden .
44) siehe nur VGH Mannheim, Beschl . v . 11 . 1 . 2006 – 5 s 2225/05; 

VG freiburg, urt . v . 23 . 9 . 2005 – 2 K 184/05;  BVerwG, urt . v . 
27 . 9 . 1990 – 4 c 44/87, NuR 1991, 124; VG freiburg, urt . v . 
14 . 11 . 2002, 6 K 2008/01 .



Danach kann zunächst die einschränkung der erho
lungsfunktion nur dann spürbar sein, wenn die Gering
fügigkeitsgrenze überschritten ist . alles, was nicht signifi
kant zu Buche schlägt, ist rechtlich irrelevant . Da mit Blick 
auf § 2 Nr . 2 LLG der stellenwert der erholungsfunktion 
verhältnismäßig hoch anzusetzen ist, bedeutet das im um
kehrschluss, dass die anforderungen an die überschreitung 
dieser schwelle vergleichsweise niedrig anzusetzen sind .

als derjenige, der dazu berufen ist, ein urteil abzugeben, 
wird in ständiger Rechtsprechung der nicht besonders ge
schulte oder empfindliche, aber für die schönheit und Werte 
der Landschaft aufgeschlossene Betrachter angenommen .45

Diese Orientierung verdient zustimmung . Wenn es um 
die angemessene entfaltung der erholungsfunktion gehen 
soll, ist derjenige personenkreis maßgebend, der die Land
schaft aufsucht bzw . aufsuchen möchte – gerade um der 
eigenart der Landschaft willen . Ihr erscheinungsbild ist 
diesem personenkreis nicht gleichgültig; es wird nämlich 
kein zufall sein, dass gerade die in Rede stehende Land
schaft ausgewählt wurde . andererseits kann nicht voraus
gesetzt werden, dass der Betrachtung der Landschaft eine 
systematische, auch nur ansatzweise professionelle unter
weisung vorausgegangen ist . Irgendwelche fachkenntnisse 
in landschaftsökologischer oder naturschutzfachlicher sicht 
können deshalb nicht abgefordert werden .

Hinsichtlich des in der sache zu verlangenden Maßstabs 
soll es nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung46 darauf 
ankommen, ob die aufforstung den für die schönheit und 
Werte der Landschaft aufgeschlossenen Betrachter so deut
lich stört, dass er die aufforstung nicht nur als unschön, 
sondern als hässlich und unlust erregend empfindet .

es ist in der Rechtsordnung nicht ungewöhnlich, wenn 
unbestimmte Rechtsbegriffe – hier: erhebliche Beeinträchti
gung des Landschaftsbildes – mit Hilfe weiterer stark norma
tiv aufgefüllter Merkmale – hier Gegenüberstellung „nicht 
nur unschön“ – „hässlich“, „unlust erregend“ – einer inhalt
lichen Klärung zugeführt werden und damit der maßgebli
che qualitative Beitrag zur Obersatzbildung geleistet wird . 
allerdings lässt sich nicht übersehen, dass der erkenntnisge
winn, der auf der Grundlage der von der Rechtsprechung 
herangezogenen Begriffe erzielt werden kann, nicht sehr be
trächtlich ist: Der unterschied zwischen unschön und häss
lich ist eben nicht kategorial, sondern graduell, und ob „un
lust erregend“ – eine Wortbildung, die kaum gebräuchlich 
ist – überhaupt zu fassen ist und folgenreich werden kann, 
erscheint eher fraglich . Hinsichtlich der zu erreichenden be
grifflichen trennschärfe kommt als gravierendes problem 
hinzu, dass die Voraussetzungen nicht als objektiv gegeben 
oder nicht gegeben klassifiziert, sondern von dem empfin
den des – oben näher beschriebenen – imaginären Betrach
ters abhängig gemacht werden sollen . Im ergebnis heißt das 
nichts anderes, als dass Richter sich in die Rolle dieser Be
trachter hineinversetzen müssen . fachliche unterstützung 
führt kaum weiter, da es – wie dargelegt – gerade um eine – 
wenn auch reflektierte – Laienperspektive gehen soll .

es liegt nahe, dass angesichts der Vagheit der für die 
Obersatzbildung herangezogenen Merkmale und der sub
jektivistischen ausrichtung der die einschätzung prägen
den Instanzen von der Rechtsprechung versucht wird, prä
zisierende und konkretisierende elemente einzuführen .

In der hier exemplarisch herangezogenen entscheidung 
des VGH BadenWürttemberg vom 11 . 1 . 200647 finden sich 
dazu folgende elemente:

Die frage, ob eine aufforstung das Landschaftsbild er
heblich beeinträchtige, sei nicht notwendigerweise auch 
aus großer bis mittlerer entfernung zu beurteilen . Viel
mehr könne eine für die Versagung der Genehmigung 
hinreichende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes schon 
vorliegen, wenn sie allein in der nahen bis mittleren um
gebung gegeben sei . In dem zusammenhang nennt das 
Gericht zwei Möglichkeiten: entweder könne das der fall 
sein beim Blick von der geplanten aufforstungsfläche auf 

die offene Landschaft oder (umgekehrt) beim Blick aus der 
offenen Landschaft auf die aufforstungsfläche . Konsequent 
wird ergänzt, die erheblich beeinträchtigende Wirkung für 
das Landschaftsbild in der nahen bis mittleren umgebung 
der aufforstungsfläche werde auch dann nicht bedeutungs
los, falls jene mit zunehmender entfernung, von der tal
sohle aus oder gar von der gegenüberliegenden Hangseite, 
weniger bzw . gar nicht mehr gegeben sei .

eine Begründung dafür, warum eine vergleichsweise 
kleine auflösung zugrunde gelegt werden darf, findet sich 
in dem urteil nicht . Der ansatz leuchtet aber schon deshalb 
ein, weil sich gerade die Vielgestaltigkeit der Landschaft 
entscheidend auf die erfüllung der erholungsfunktion aus
wirkt . Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass ergän
zend oder umgekehrt auch primär der eindruck zu würdi
gen ist, der bei einer Betrachtung aus mittlerer bis großer 
entfernung entsteht .

anders formuliert: Da die tatbestandliche ausformung 
in § 25 abs . 2 LLG keine Hinweise darauf enthält, dass es 
hinsichtlich des zugrunde liegenden Betrachtungsmaßstabs 
zu wie auch immer gearteten Restriktionen kommen soll, 
ist eine akzentsetzung möglich – wenn nicht geboten, die 
es gestattet, den räumlichen fokus enger oder weiter zu 
ziehen .

Die weitere subsumtion48 liegt – wenig überraschend – 
auf der oben schon erwähnten Linie, dass letztlich die Ge
richte über die maßgebliche ausformung der unbestimmten 
Rechtsbegriffe entscheiden: „… hat das Verwaltungsgericht 
wegen der unbestrittenen und durch Lichtbilder belegten 
schönheit der Landschaft des tals sowie insbesondere we
gen der Größe und form der aufforstungsfläche und ihrer 
ausdehnung in die offene tallandschaft hinein bejaht … 
Der senat vermag auch nicht zu erkennen, dass das Verwal
tungsgericht zur Beurteilung der Wirkungen der auffors
tung für das Landschaftsbild in der nahen bis mittleren um
gebung seinen augenschein auch von standorten außerhalb 
der aufforstungsfläche hätte einnehmen müssen . es hat sich 
… einen umfassenden eindruck von der Landschaft rund 
um die aufforstungsfläche gemacht . auf dieser Grundlage 
konnte es ohne weiteres die Wirkungen einer (noch nicht 
vorhandenen) aufforstung im beantragten umfang auf das 
Landschaftsbild beurteilen .“ 

Das Ordnungsrecht eröffnet den Behörden bei ihrem Be
mühen, auf eine Offenhaltung der Landschaft hinzuwir
ken, also durchaus spielräume, die vor allem dann genutzt 
werden können, wenn die örtlichen Gegebenheiten beson
ders sorgfältig erkundet werden und darauf aufbauend die 
argumentation entfaltet wird . Das zeigt sich nicht zuletzt 
auch an den sich anschließenden passagen des urteils, in 
denen das Gericht sich mit entscheidungen auseinander
setzt, in denen eine erhebliche Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes verneint worden war: es handle sich im vor
liegenden fall bei der geplanten aufforstung erstens nicht 
um eine kleinere fläche, die zudem bereits von mehreren 
seiten von Wald umgeben sei, so dass die aufforstung als 
natürliche abrundung des Waldtraufs erschiene . zweitens 
gehe es um eine besonders reizvolle, durch Höhenzüge be
grenzte offene tallandschaft, zu deren wertvollen eigenar
ten es gerade gehöre, dass der Wald nicht an allen stellen 
den gleichen abstand zur talsohle einhalte und deren Bild 
durch ein Vordringen des Waldtraufs in größerem umfang 
empfindlich gestört würde .49 
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45) statt vieler siehe nur VGH Mannheim, Beschl . v . 11 . 1 . 2006 – 5 s 
2225/05, s . 4, unter Bezugnahme das urteil vom 25 . 4 . 1978 – 
X 2296/76, RdL 1979, 48 .

46) zusätzlich zu den genannten entscheidungen seien die urt . 
v . 22 . 7 . 1981 – 5 s 511/81, und vom 5 . 8 . 1983 – 5 s 2336/82, 
 erwähnt .

47) VGH Mannheim, fn . 45, s . 4 f .
48) VGH Mannheim, fn . 45, s . 4 unten bis s . 5 unten .
49) VGH Mannheim, fn . 45, s . 5 .



3 Schlussfolgerungen

Bei einer handlungsorientierten Betrachtung wird mehr als 
offenkundig, wie wichtig die Würdigung der konkreten 
Gegebenheiten ist . sie verbietet pauschalierungen, ermög
licht aber zugleich ein proaktives Handeln . Gerade dann, 
wenn es nicht zu Rechtsänderungen kommen sollte, er
scheint deshalb die intensive Nutzung des normativen an
satzes, wie er mit § 25 abs . 2 LLG zur Verfügung steht, 
perspektivreich .

Der unbestimmte Rechtsbegriff „erhebliche Beeinträch
tigung des Landschaftsbildes“ hat sich – wie oben darge
legt – mit den von der Rechtsprechung entwickelten Kon
kretisierungselementen insgesamt durchaus als brauchbare 
materiellrechtliche Orientierungsgröße erwiesen, wenn es 
gilt, Barrieren gegen aufforstungsansinnen zu errichten . 
für die akteure vor Ort, von denen nicht erwartet wer
den kann, dass sie sich ununterbrochen mit der Materie 
beschäftigen und mit allen Nuancen der Gerichtsentschei
dungen vertraut sind, wären jedoch gewisse Operatio
nalisierungen hilfreich . Hier schließt sich die frage nach 
möglichen Kriterien und Indikatoren zur Bewertung von 
erstaufforstungsanträgen an, die optimalerweise eine art 
praktischen prüfkatalog bilden könnten .

II Kriterien und Indikatoren zur Bewertung  
des Landschaftsbildes

1 Grundsätzliche Aspekte

es gibt eine fülle von Literatur, die sich mit den ästhetischen 
Qualitäten von Landschaften auseinandersetzt . teilweise 
wurden dabei auch Kriterien und Indikatoren entwickelt, 
die eine konkrete Beurteilung eines bestimmten Land
schaftsausschnitts ermöglichen .50 Dies geschieht einerseits 
vor dem Hintergrund eventueller eingriffe in das Land
schaftsbild, beispielsweise durch technische Konstruktio
nen wie Windkraftanlagen oder energiefreileitungen, für 
die gegebenenfalls Kompensationspflichten bestehen . an
dererseits steht ein ästhetisch ansprechendes Landschaftsbild 
auch im Mittelpunkt gestalterisch ausgerichteter ansätze, 
die sich vor allem mit empfehlungen zur positiven Weiter
entwicklung des Landschaftsbilds befassen .51

Jede Bewertung wirft die frage nach dem Maßstab oder 
der Referenz auf . Im falle des Landschaftsbildes stellen sich 
hier aus verschiedenen Gründen besondere probleme .

zum einen beschreiben präferierte Landschaftsbilder 
keinen fixen zustand, sondern sind Gegenstand von Ver
änderungen .52 Wie stark sich Bewertungen im Lauf der 
zeit verändern können, zeigt das Beispiel der Drumlins 
im allgäu . Diese die Jungmoränenlandschaft prägenden 
Höhenrücken, auf denen sich heute typischerweise fich
tenReinbestände finden, waren noch vor rund 100 Jahren 
meist waldfrei . Beide zustände, waldfrei und bewaldet, 
wurden bzw . werden jeweils als typisch und landschafts
bildprägend gewürdigt .53 Inwieweit Veränderungen des 
Landschaftsbilds akzeptiert oder vielleicht sogar begrüßt 
werden, hängt dabei nicht nur von ästhetischen faktoren 
ab, sondern beispielsweise auch von erhofften wirtschaft
lichen effekten . so stellt Ott54 eine Befragung in Baden
Württemberg vor, wo 60 % der Interviewten eine spürbare 
Veränderung des Landschaftsbilds durch erstaufforstungen 
in Kauf nehmen würden . Die im Vergleich zu personen aus 
dem städtischen umfeld sogar noch höhere Veränderungs
bereitschaft unter den Befragten aus dem ländlichen Raum 
kann mit einer solchen impliziten Interessensabwägung in 
zusammenhang gebracht werden . Vor diesem Hinter
grund einer Dynamik bei der Landschaftsbildbewertung 
erscheint es wichtig, zwischen dauerhaft gültigen Kriterien 
und solchen, die zumindest in einem gewissen Maß dyna
misiert und damit flexibel und anpassungsfähig gehalten 
werden müssen, zu differenzieren .

zum anderen unterliegt die Bewertung des Land
schaftsbildes zwangsläufig subjektiven Maßstäben, so 
dass es fraglich erscheint, ob ein einheitlicher Bewer
tungsrahmen überhaupt möglich ist . Die zersplitterung 
in eine Vielzahl divergierender einzelurteile erweist sich 
bei näherer Betrachtung jedoch eher als ein theoretisches 
problem . so weist Wöbse55 darauf hin, dass es in der pra
xis meist durchaus möglich sei, zu konsensfähigen ästhe
tischen urteilen zu kommen . Dies dürfte damit zusam
menhängen, dass die inneren Bilder, die der einzelne als 
Referenzen nutzt, im zuge seiner sozialisation innerhalb 
der jeweils zeitgenössischen Gesellschaft entstanden sind . 
entsprechend lässt sich für bestimmte Bezugsräume bzw . 
gruppen jeweils eine art kultureller Kanon präferier
ter Landschaftsbilder beschreiben .56 Beispielsweise weist 
Eissing57 anhand einer analyse der deutschen Rechtspre
chung zum Landschaftsbild nach, wie sehr sich diese aus 
der Romantik speist (gleichwohl die programmatik von 
Natur und Landschaftsschutz meist streng naturwissen
schaftlich begründet wird) . Dies führt zu zwei schlüssen: 
zum einen sollte Landschaftsbildbewertung immer als 
eine interdisziplinäre aufgabe verstanden werden, in der 
sozialwissenschaftliche Methoden und erkenntnisse das 
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50) z . B . Krause, Landschaftsbildforschung und umsetzung der er
gebnisse, Natur und Landschaft 56(10) (1981), 373–376 . Krause/
Adam/Schäfer (Hrsg .), Landschaftsbildanalyse, schriftenreihe für 
Landschaftspflege und Naturschutz Heft 25 (Bonn 1983) . von 
Preen, strategien für eine landschaftsgerechte aufforstung für aus 
der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidende flächen, Dis
sertation an der forstwissenschaftlichen fakultät der Ludwig
Maximiliansuniversität München (1996) . Nohl, Landschaftspla
nung – ästhetische und rekreative aspekte (Berlin/Hannover 
2001) . Paschkewitz, schönheit als Kriterium zur Bewertung des 
Landschaftsbilds, Naturschutz und Landschaftsplanung 33(9) 
(2001), 286–290 . Wöbse, Landschaftsästhetik (stuttgart 2002) . 
Gerhards, Die Bedeutung der landschaftlichen eigenart für die 
Landschaftsbildbewertung, culterra Band 33, schriftenreihe des 
Instituts für Landespflege der universität freiburg (2003) .

51) ein sehr frühes, aber bis heute aktuelles Beispiel aus dem deutsch
sprachigen Raum ist die Darstellung von Knapp, Landbaukunst 
– Wege zu bewußtem Gestalten (stuttgart 1951) . In eine ähnliche 
Richtung geht Oberholzer, Die Weiterentwicklung der Kultur
landschaft, Landespflege in der flurbereinigung, teil V, schrif
tenreihe studiengang Geodäsie und Geoinformation Heft 68, 
universität der Bundeswehr München (Neubiberg 2000) .

52) Vgl . Konold, Landschaftsdynamik und ihre Wahrnehmung, in 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (Hrsg .) Denkanstöße 
Heft 3: Die erfindung von Natur und Landschaft (Mainz 2005), 
s . 88–96 .

53) Vgl . Konold/Eisele, Dr . Johann Nepomuk zengerles „Verzeichniß 
aller bisher im Oberamtsbezirk Wangen aufgefundenen pflan
zen“ aus dem Jahr 1838, Jh . Ges . Naturkunde Württ . 145 (1990), 
109–148 .

54) Ott, Wald und forstverwaltung im spiegel der öffentlichen Mei
nung, afz 35(15) (1980), 397–399 .

55) fn . 50, s . 241 unten .
56) zur gesellschaftlichen Konstruktion von Landschaft vgl . etwa 

Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 
(Hrsg .), zu Begriff und Wahrnehmung von Landschaft (Wien 
2000) . Konold unterscheidet bei der Landschaftswahrnehmung 
insbesondere zwischen der sicht der „produzenten“ (v . a . ört
licher Landwirte) und der „Konsumenten“ (z . B . städtische er
holungssuchende) (Moderne Kulturlandschaften gestalten heißt, 
den spagat zwischen Vertrautheit und Gewöhnungsbedürftigkeit 
wagen, Berichte und abhandlungen der BerlinBrandenburgi
schen akademie der Wissenschaften Band 13 (Berlin 2007), 
s . 43–60) .

57) Eissing, Vom reizvollen Gegensatz zwischen bewaldeten Hängen 
und offenem talgrund: anmerkungen zu einigen aspekten der 
deutschen Rechtsprechung zum Landschaftsbild, in: Eisel/Körner 
(Hrsg .) Landschaft in einer Kultur der Nachhaltigkeit, Band I: 
Die Verwissenschaftlichung kultureller Qualität, arbeitsberichte 
des fachbereichs architektur, stadtplanung, Landschaftsplanung 
Heft 163 (Kassel 2006), s . 145–159 .



Rückgrat bilden . zum anderen muss ein gewisser pluralis
tischer charakter der Landschaftsbildbewertung zugelas
sen werden, denn zwar lassen sich die sozial konstruierten 
Referenzen und Maßstäbe gruppieren, aber es geht eben 
in aller Regel um verschiedene gesellschaftliche Gruppen, 
die eine Landschaft nutzen . Insofern ist darauf zu achten, 
dass bei einer Landschaftsbildbewertung die perspektiven 
aller Gruppierungen, die vor Ort vertreten sind, berück
sichtigt werden .

schließlich bleibt noch die frage, inwieweit Beeinträch
tigungen des Landschaftsbildes messbar und skalierbar sind, 
um beispielsweise zwischen einem erheblichen und einem 
weniger gravierenden effekt unterscheiden zu können . In 
anbetracht der oben ausgeführten tatsache, dass Land
schaftsbildbewertung vor allem ein Gegenstand komple
xer (sozial)psychologischer analysen ist, erscheint es nicht 
möglich, entscheidungsträger etwa mit einem einfachen 
Berechnungsverfahren zur Bewertung einer erstauffors
tung auszustatten .58 Vielmehr wird es immer um eine eige
ne urteilsbildung gehen und darum, ermessen auszuüben . 
Die folgenden ausführungen verstehen sich in diesem 
Rahmen als Hinweise, um ein strukturiertes und auf wis
senschaftlichen erkenntnissen beruhendes Vorgehen zu er
möglichen, das alle relevanten aspekte berücksichtigt . eine 
zusätzliche erhebliche Hilfestellung nicht nur in Bezug auf 
entscheidungen zu erstaufforstungen könnten hier „Kul
turlandschaftssteckbriefe“ geben, die charakter und ziel
vorstellungen für bestimmte Bezugsräume darstellen und 
damit auch über die Betrachtung einzelner Landschaftsele
mente hinausweisen bzw . diese in einen zusammenhang 
bringen .59

2 Kriterien und Indikatoren für die Bewertung der landschafts-
ästhetischen Auswirkungen von Erstaufforstungen

um spezifisch für das themenfeld erstaufforstungen zu ei
ner Konkretisierung und Operationalisierung des Begriffs 
einer „erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbil
des“ zu kommen, wurden vor allem zwei ansätze berück
sichtigt, die als besonders zielführend erschienen . Dabei 
handelt es sich zum einen um eine von Köhler/Preiß60 for
mulierte zusammenstellung von Hauptzielen für das Land
schaftsbild, die über eine Reihe von Indikatoren fassbar 
gemacht werden . zum anderen stellen Bell/Apostol61 ver
schiedene prinzipien der Gestaltung von Landschaften dar, 
aus denen sich ebenfalls operationale Hinweise zur Beur
teilung von erstaufforstungen ableiten lassen . auf dieser 
Grundlage zeigen sich folgende Grundprinzipien eines als 
attraktiv empfundenen Landschaftsbilds als besonders be
deutsam für die Bewertung von erstaufforstungen:62

•	 Kohärenz	 (Zusammenspiel	 der	 verschiedenen	 Land
schaftselemente)

•	 Historische	 Kontinuität	 (Maßstäblichkeit	 und	 Har
monie der gewachsenen Landschaftsgestalt, erkenn
barkeit der Genese und historischer elemente)

•	 Vielfalt	und	Komplexität	(naturraumtypische	Vielfalt	
der flächennutzungen, der räumlichen struktur und 
Gliederung sowie des Reliefs)

•	 Verständlichkeit	 und	 Sinnvermittlung	 („Lesbarkeit“	
des Landschaftsbilds)

aus diesen Grundprinzipien lassen sich folgende unter
einander verflochtene Kriterien herausfiltern, die für die 
Beurteilung von erstaufforstungen relevant sein können:63

•	 Form:	Es	 können	 geometrische	und	organische,	 na
türliche formen unterschieden werden . Dies ist nicht 
nur für die Grenzlinien relevant, sondern auch im 
Hinblick auf die innere oder Oberflächenstruktur 
(z . B . erkennbar in der „Draufsicht“ von einem erhöh
ten standpunkt aus) .

•	 Visuelle	Kräfte:	Dieses	Kriterium	fasst	die	Anpassung	
an die v . a . durch die Geländegestalt vorgegebenen 
strukturen näher (z . B . Höhenzüge, Horizont) .

•	 Maßstäblichkeit:	 Es	 können	 kleinmaßstäbliche	 und	
großmaßstäbliche Landschaften unterschieden wer
den . Diese Kriterium ist in besonderem Maße abhän
gig von dem Relief und den sichtbeziehungen (z . B . 
wirken größere elemente an steilhängen und auf 
Gipfeln „passend“, während kleinere elemente eher 
am talgrund und an flachen Hängen harmonisch zur 
Geltung kommen .)

•	 Ineinandergreifen:	 Hier	 geht	 es	 um	 den	 Übergang	
zwischen verschiedenen Landschaftselementen oder 
Nutzungsformen, der abrupt oder auch weich und in
einandergreifend verlaufen kann .

•	 Abriegelung:	Das	Kriterium	der	visuellen	Abriegelung	
durch Landschaftselemente (z . B . ein Wald wirkt als 
sichtbarriere) ist stark von den sichtbeziehungen abhän
gig . so ist der effekt einer optischen abriegelung in ebe
nen Landschaften eher gegeben als in steileren Lagen, wo 
die dritte Dimension perspektivisch streckend wirkt .

•	 Visuelle	Anbindung:	Auch	bei	diesem	Kriterium	sind	
die sichtbeziehungen maßgeblich . es befasst sich mit 
der visuellen Verbindung von einzelnen Landschaftsele
menten in ihrer anordnung entlang der sichtachse(n) . 
Je nach der konkreten ausgestaltung kann die anord
nung zum entstehen eines harmonischen eindrucks, 
zu abriegelungseffekten usw . führen .

•	 Harmonische	Einheit:	Dieses	Kriterium	fasst	das	Zu
sammenspiel zwischen verschiedenen Landschaftsele
menten näher . es stellt in gewisser Weise die Quintes
senz vieler anderer Kriterien dar und ist besonders von 
den landschaftsprägenden visuellen Kräften, abriege
lungseffekten, dem Ineinandergreifen und der Distanz 
von verschiedenen Landschaftselementen abhängig . 
für den eindruck einer harmonischen einheit können 
auch spezielle gestalterische effekte ausschlaggebend 
sein, wie z . B . das prinzip des Goldenen schnitts für 
in ästhetischer Hinsicht „ideale“ proportionen .

•	 Vielfalt:	 Vielfalt	 trägt	 grundsätzlich	 zur	 Wahrneh
mung von Komplexität und Kohärenz bei . allerdings 
muss das genaue Maß der Vielfalt passend sein, um 
sowohl den eindruck der uniformität als auch den ei
nes visuellen „chaos“ zu vermeiden . entscheidend ist 
hierbei auch die frage des örtlichen Landschaftscha
rakters und des hierfür typischen Maßes an  Vielfalt .

•	 Örtlicher	 Landschaftscharakter	 bzw.	 „Genius	 Loci“:	
Basierend auf natürlichen oder kulturbedingten schlüs
selfaktoren des örtlichen Landschaftsbildes spricht die
ses Kriterium einen spezifischen Landschaftscharakter 
an (vgl . abb . 1) .
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58) Vgl . hierzu auch die ausführungen von Wöbse zu den Grenzen 
einer Operationalisierbarkeit von Landschaftsästhetik: Land
schaftsästhetik und ihre Operationalisierungsmöglichkeiten bei 
der anwendung des § 8 Bundesnaturschutzgesetz, in: Bundesfor-
schungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (Hrsg .) Land
schaftsbild – eingriff – ausgleich (Bonn 1991), s . 31–35 .

59) für einzelne Gebiete wurden solche Konzepte bereits modell
haft erarbeitet, vgl . etwa Konold/Schwineköper/Seiffert, zukünftige 
Kulturlandschaft aus der tradition heraus – ein Beispiel aus Ober
schwaben, in: Konold (Hrsg .) Naturlandschaft – Kulturlandschaft 
(Landsberg 1996), s . 289–312 . Krause, Our visual landscape: Ma
naging the landscape under special consideration of visual aspects, 
Landscape and urban planning 54 (2001), 239–254 .

60) Köhler/Preiß, erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes, 
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2000, 3–60 .
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III Praxis-Leitfaden für die Beurteilung  
der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  
durch Erstaufforstungen

Bei der praktischen Beurteilung einer erstaufforstung im 
Hinblick auf ihre landschaftsästhetischen auswirkungen 
sind drei Grundprinzipien zu beachten: erstens muss die 
Bewertung immer für den zustand der voll ausgewachsenen 
aufforstung mitgedacht werden, nicht nur für das anfangs
stadium mit relativ kleinen Bäumen . Der Betrachter muss 
sich dazu gedanklich mindestens 40 Jahre in die zukunft 
versetzen, in denen die Bäume Höhen erreichen können, 
die denen mehrgeschossiger Häuser entsprechen . zweitens 
sind der Bewertung stets die örtlichen Gepflogenheiten der 
Landschaftswahrnehmung aller Nutzergruppen zugrunde 
zu legen . Das urteil muss also z . B . von der perspektive 
einer spaziergängerin, eines Ortsansässigen und eines tou
risten aus gefällt werden und entsprechend übliche spa
zierwege, aussichtspunkte, örtliche sichtbeziehungen usw . 
berücksichtigen . Drittens muss bei bestimmten Kriterien 
ihre zeitabhängigkeit bedacht werden . Während viele Kri
terien, wie z . B . die Maßstäblichkeit oder die harmonische 
einbindung von erstaufforstungen, von dauerhafter Gül
tigkeit sind, sind bei anderen Veränderungen möglich . so 
müssen etwa bei der Beurteilung der frage, ob durch eine 
erstaufforstung wichtige sichtbeziehungen beeinträchtigt 
werden, eventuell geänderte aneignungsformen des Land
schaftsbilds beachtet werden . eine ähnliche zeitabhängig
keit betrifft die frage der seltenheit und Gefährdung be
stimmter historischer Kulturlandschafts elemente .

Im Rahmen eines praxisLeitfadens zur landschafts
bildrelevanten Beurteilung einer erstaufforstung sind 
grundsätzlich zwei Gruppen von Kriterien zu unterschei
den . Die erste Gruppe umfasst solche Merkmale, deren 
zutreffen auf jeden fall auf eine erhebliche Beein träch
tigung des Landschaftsbilds hinweist . Davon abzugrenzen 
sind Kriterien, deren zutreffen nur unter umständen zu 
einer gravierenden Beeinträchtigung führt, so dass die 
Beurteilung im einzelfall und unter Würdigung aller re
levanten faktoren erfolgen muss . Der Leitfaden kann hier 
eine vollständige abdeckung dieser zu prüfenden aspekte 
gewährleisten und Hinweise zu einer möglichst qualifi
zierten anwendung des ermessensspielraums  geben . 

1 Merkmale von Erstaufforstungen, die eine erhebliche 
 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bewirken

eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ist 
auf jeden fall gegeben bei:

1) aufforstungen um aussichtspunkte und von flächen, 
die sichtbarrieren auf wichtigen Blickachsen bilden, 
z . B . aufforstungen entlang von panoramawegen oder 
von Wegen, die besondere Landschaftseindrücke bie
ten (vgl . abb . 2) . Hierbei ist es besonders wichtig, die 
örtlichen traditionen der Landschaftswahrnehmung 
zu beachten und als Grundlage der Bewertung heran
zuziehen (spazierwege, sichtbeziehungen zwischen 
Ortsteilen oder zu identitätsstiftenden „Landmarken“ 
usw .) .

2) aufforstung von flächen, welche die Ortsansich
ten (bebaut und unbebaut) prägen . Dies ist auch für 
bestimmte Orte im außenbereich relevant, z . B . im 
Bezug auf „Landmarken“ wie etwa markante einzel
bäume im Offenland am pass zwischen zwei tälern .

3) aufforstungen, die zu einer erheblichen Minderung 
der naturraumtypischen Vielfalt der flächennutzun
gen führen, z . B . Rodungsinseln, letzte Offenlandflä
chen in wiederbewaldetem tal . ausschlaggebend ist 
hier nicht die Qualität der zur aufforstung anstehen
den flächen selbst, d . h . diese müssen selbst nicht be
sonders interessant oder schön sein . Vielmehr geht es 
darum, bestimmte elemente der ortsüblichen Land
schaftsvielfalt zu erhalten .

4) aufforstungen von flächen und elementen, die als re
präsentative Bestandteile der traditionellen bzw . his
torischen Kulturlandschaft besonders bedeutsam sind, 
z . B . ackerterrassen, Heckenlandschaften, Kultur
wechselstufen, historische Waldränder und Grenzele
mente, Lesesteinhaufen und steinriegel (vgl . abb . 3) . 
Dieses Merkmal bezieht sich einerseits auf besonders 
seltene bzw . stark bedrohte Kulturlandschaftselemen
te, die durch eine aufforstung unkenntlich gemacht 
oder zerstört würden . andererseits trifft es auch auf 
(noch) relativ weit verbreitete Landschaftsformen zu, 
die gerade durch ihr großflächiges Vorkommen zum 
typischen Landschaftscharakter beitragen, wie etwa 
die streuobstwiesen in vielen Regionen . Neben dem 
Kriterium der seltenheit ist hier deswegen auch im
mer das der typizität für die traditionelle bzw . histo
rische Kulturlandschaft zu bedenken, was eine gewis
se Häufigkeit voraussetzt .

2 Merkmale von Erstaufforstungen, die unter Umständen  
eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bewirken

Ob das Vorliegen bestimmter kritischer Merkmale zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führt, 
ist nicht pauschal zu beantworten, sondern muss im ein
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Abb. 1 so genannte „tumuli“ am Hirschberg in Oberbayern . eine 
aufforstung würde diese eiszeitlichen Geländestrukturen, die den 
„Genius Loci“ ausmachen, nivellieren .

Abb. 2 Weg am Waldrand bei Dietenbach, Raum freiburg 
(BadenWürttemberg) . eine aufforstung der Wiese links des Weges 
würde nicht nur sicht und den bestehenden Waldrand zunichte 
 machen, sondern auch die vorgelagerten einzelbäume und Baum
gruppen deplaziert wirken lassen .


